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 der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen  

 im Gemeinderat am 12.01.2022 

Der notwendige Betrag für Planungsmittel für sozialen Wohnungsbau soll be-
reitgestellt werden 

Die Stadt Geislingen hat keine geeigneten städtischen Flächen, die für die Errichtung von sozialem 
Wohnungsbau überplant werden können. Der städtische Hochbau führt keine Bauvorhaben zur Er-
richtung von sozialem Wohnungsbau durch.  
 
Eine Einstellung von Planungsmittel in den städtischen Haushalt ist für diesen Zweck deshalb nicht 
erforderlich.    
 
 
Gez. Alwine Aubele 
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